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Stadt Neubulach 
Landkreis Calw 

 

 
 

 
Satzung für die Entschädigung für 

ehrenamtliche Tätigkeit vom 19. Dezember 
2001 in der Fassung der                                

1. Änderungssatzung vom 05.04.2017 
 

 

Der Gemeinderat der Stadt Neubulach hat am 19. 

Dezember 2001 aufgrund des § 4 in Verbindung mit § 

19 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Entschädigung nach Durchschnittssätzen 

(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten den Ersatz ihrer 

Auslagen und ihres Verdienstausfalls nach ein-

heitlichen Durchschnittssätzen. 

(2) Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen 

Inanspruchnahme 

bis zu 2 Stunden   12,00 €, 

von mehr als 2 bis zu 4 Stunden 24,00 €,  

von mehr als 4 bis zu 8 Stunden 36,00 €, 

von mehr als 8 Stunden    45,00 € 

(Tageshöchstsatz). 

§ 2 

Berechnung der zeitlichen Inanspruchnahme 

(1) Der für die ehrenamtliche Tätigkeit benötigten 

Zeit wird je eine halbe Stunde vor ihrem Beginn 

und nach ihrer Beendigung hinzugerechnet (zeit-

liche Inanspruchnahme). Beträgt der Zeitabstand 

zwischen zwei ehrenamtlichen Tätigkeiten weni-

ger als eine Stunde, so darf nur der tatsächliche 

Zeitabstand zwischen Beendigung der ersten und 

Beginn der zweiten Tätigkeit zugerechnet wer-

den. 

(2) Die Entschädigung wird im Einzelfall nach dem 

tatsächlichen, notwendigerweise für die 

Dienstverrichtung entstandenen Zeitaufwand be-

rechnet. 

(3) Für die Bemessung der zeitlichen Inanspruch-

nahme bei Sitzungen ist nicht die Dauer der Sit-

zung, sondern die Dauer der Anwesenheit des 

Sitzungsteilnehmers maßgebend. Die Vorschrif-

ten des Absatzes 1 bleiben unberührt. Besichti-

gungen, die unmittelbar vor oder nach einer Sit-

zung stattfinden, werden in die Sitzung einge-

rechnet. 

(4) Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruch-

nahme am selben Tag darf zusammengerechnet 

den Tageshöchstsatz nach § 1 Abs. 2 nicht über-

steigen. 

§ 3 

Betreuungsentschädigung 

(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten eine zusätzliche 

Entschädigung bis zu einem Tageshöchstsatz 

von 45,00 € für die glaubhaft gemachte an-

derweitige entgeltliche Betreuung von pflege- 

oder betreuungsbedürftigen Angehörigen in 

häuslicher Gemeinschaft während der Aus-

übung der ehrenamtlichen Tätigkeit. 

(2) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 sind der 

Ehegatte oder Lebenspartner nach § 1 Leben-

spartnerschaftsgesetzes, die in gerader Linie 

oder der Seitenlinie bis zum dritten Grad Ver-

wandten und die in gerader Linie oder der Sei-

tenlinie bis zum zweiten Grad Verschwäger-

ten. 

§ 4 

Reisekostenvergütung 

(1) Bei Dienstverrichtungen außerhalb des Stadtge-

biets erhalten ehrenamtlich Tätige neben der 
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Entschädigung nach § 1 Abs. 2 und § 3 eine Rei-

sekostenvergütung in entsprechender Anwen-

dung der Bestimmungen des Landesreisekosten-

gesetzes. 

§ 5 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-

chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 07. 

November 1979 außer Kraft.  

1. Änderungssatzung vom 05.04.2017 tritt am Tag 

nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Neubulach, den 05.04.2017 

 

 

Petra Schupp 

Bürgermeisterin 

 

 

 

 

 

 

Hinweis:  

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Form-

vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 

Zustandekommen dieser Satzung wird nach 

§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-

lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 

dieser Satzung gegenüber der Stadt Neubulach gel-

tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 

Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 

nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 

der Satzung verletzt worden sind. 

 

 

 


